














Rettungsleiter ”Kletter-Fix”

Kletter-Fix ist eine kompakte Faltleiter aus Stahlseil und Alu-Sprossen. Sie
ist klein, stabil, handlich, brennt nicht, immer und überall einsatzfähig. Zu-
sammenlegbar: Verpackt klein wie ein Buch - im Einsatz groß wie ein
Hochhaus.

Technische Daten:

Belastbarkeit:
- Leiter gesamt: 3 kN (≈ 300 kg / 4 Personen)
- Sprosse einzeln: 1,5 kN (≈ 150 kg / 2 Personen)
Sprossenbreite: 330 mm
Sprossenabstand: 315 mm
Tragseilabstand: 303 mm
Abstand zur Wand: 150 mm (Ausführung Typ A)
Prüflänge: 495 cm (nach BGI 638)

Kletter-Fix Typ N:
Normalausführung. Verläuft der Fluchtweg im Notfall über den Balkon, über
einen Dachvorsprung oder an einer Fassade mit vorstehenden Fensterbän-
ken, dann wählen Sie diese Ausführung.

Kletter-Fix Typ A:
Kompaktleitern mit dem Zusatz A verfügen über integrierte Abstandhalter
an jeder zweiten Sprosse und bieten somit ein Maximum an Abstiegsicher-
heit auch auf glatten Fassaden.

Typ Länge

ca. in m

für

Stockwerke

Gewicht

in kg

Packmaß

in cm

Bestell-Nr.

KF-N5 5 2 3,2 33 x 20 x 10 49011005

KF-N8 8 3 4,5 33 x 20 x 10 49011008

KF-N12 12 4 6,9 33 x 20 x 10 49011012

KF-A5 5 2 4,7 33 x 20 x 19 49012005

KF-A8 8 3 6,8 33 x 20 x 19 49012008

KF-A12 12 4 8,9 33 x 20 x 19 49012012

Aufbewahrungsbox für Kletter-Fix Typ N und A

Typ Gewicht

in kg

Packmaß

L x B x H in cm

Bestell-Nr.

KF-N Box 3,44 38,5 x 14,5 x 26,7 49ZB10196

KF-A Box 4,32 38,5 x 23,5 x 26,7 49ZB10195
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Rettungsleitern

Typ Sprossen

per m

Bestell-Nr.

42 3 23780316

Aufhängung Bestell-Nr.

mit 2 Ringen 23730116

mit 2 Alu-Schraubkarabiner

Typ

40

40-Karabiner 23730216

Strickleiter 

• mit Akazienholzsprossen 40 mm
Durchmesser, 450 mm lang

• Sprossenabstand 330 mm
• wahlweise mit Sisal 16 mm oder

Polypropylenseil 16 mm,
UV-beständig

• Aufhängung mit 2 Ringen oder
mit 2 Alu-Schraubkarabiner

Strickleiter

aus Herkules-Tauwerk, ca. 16 mm
stark, mit Aluminium-Sprossen,
mit seitlichen Abdeckkappen,
Farbe: blau

- A

- N

Prüflänge:
495 cm (nach BGI 638)
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Seminare und Schulungen

Seminarinhalte

Seminarziele

Leistungen

Bei der Reservierung von Hotelzim-

Zielgruppe

BGR 198 Kap. 7 schreibt vor:

 

Ausbildung zur Befähigten Person für 
die Prüfung von Persönlicher Schutz -
ausrüstung gegen Absturz (BGG 906)

 

    
 

Höhensicherung

udlibsuA
die Prüfung von Persönlicher Schutz
ausrüstung gegen Absturz (BGG 906)

 

    
 

häfeBruzgnu
die Prüfung von Persönlicher Schutz
ausrüstung gegen Absturz (BGG 906)

 

    
 

fnosrePnetgi
die Prüfung von Persönlicher Schutz
ausrüstung gegen Absturz (BGG 906)

 

    
 
r üf
-die Prüfung von Persönlicher Schutz

ausrüstung gegen Absturz (BGG 906)
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Seminarinhalte

Voraussetzungen

Leistungen

Seminarinhalte

Voraussetzungen

Leistungen

Seminarinhalte

Voraussetzungen

Leistungen

Grundseminar für 
Höhenarbeiter

Fortbildungsseminar 
für Aufsichtführende 
Höhenarbeiter

Ausbildung zum 
Aufsicht führenden 
Höhenarbeiter

Informationen

Höhenarbeiter / Höhenr

Grundseminar für 
Höhenarbeiter

 

ettung

Grundseminar für 
Höhenarbeiter

 

Fortbildungsseminar 
für Aufsichtführ
Höhenarbeiter

 

Fortbildungsseminar 
ende für Aufsichtführ

Höhenarbeiter

 

Seminarinhalte

oraussetzungenVVo

  

Seminarinhalte

Höhenarbeiter

 

Höhenarbeiter

  

Leistungen

  

oraussetzungenV

   

Seminarinhalte

Ausbildung zum 
führAufsicht

Höhenarbeiter
 

Ausbildung zum 
enden führ

Höhenarbeiter
 

Leistungen

   

Seminarinhalte

oraussetzungenVVo

Leistungen

     

Leistungen

     

Informationen
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Seminarinhalte

Voraussetzungen

Leistungen

Grundausbildung 
Höhenrettung

Informationen

Seminarinhalte

Voraussetzungen

Leistungen

Ausbildung zum 
Gruppenführer/Aus-
bilder für Höhenrettung

Seminarinhalte

Voraussetzungen

Leistungen

Fortbildungsseminar für 
Gruppenführer/Ausbilder 
für Höhenrettung



Europäische Vorschriften: „Wer macht was?“

Europäische Richtlinien: Der Rat der Europäischen Gemeinschaften er-
lässt auf Vorschlag der Kommission Richtlinien (Gesetze), die allgemeine
Vorschriften darstellen. 

Das Europäische Komitee für Normung ist die für die Harmonisierung
und Annahmeder Normen benannte Stelle, die mit der Kommission zu-
sammenarbeitet. 

Die Kommission veröffentlicht diese Normen im Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaft.

Die benannten Stellen werden von der Europäischen Kommission be-
stimmt und ständig neu beurteilt. Die Hersteller senden ihnen die Bau-
muster der PSA, die eine CE-Konformitätsbewertung erfordern, sowie
die gesamte erforderliche technische Dokumentation. Sie prüfen und
zertifizieren, dass das fragliche PSA-Baumuster den Bestimmungen der
Richtlinie entspricht und erteilen dann CE-Zertifikate. 

Hersteller (oder ihre benannten Vertreter) reichen ihre Produkte für CE-
Konformitätsbewertungen bei den benannten Stellen ein. Sie stellen eine
Konformitätserklärung aus, die bescheinigt, dass die in Verkehr gebrach-
ten PSA-Produkte den Bestimmungen der Richtlinie entsprechen und
bringen an jedem Element der PSA das CE-Symbol an. Außerdem muss
der Hersteller garantieren, dass der Herstellungsprozess eine homogene
Produktion ermöglicht (gemäß Artikel 11 der Richtlinie 89/686/EWG) und
dass das Endprodukt vollständig dem geprüften und genehmigten Bau-
muster entspricht. 

Normen, die für Absturzsicherungs- und Rettungsausrüstung gelten 

Im Rahmen der Umsetzung der Richtlinie 89/686/EWG hat die Europäi-
sche Kommission eine gewisse Anzahl von Normen publiziert, die den
Entwurf und Einsatz von Rettungsausrüstung und persönlicher Absturz-
sicherungsausrüstung steuern sollen. 

Diese Normen müssen eingehalten werden und gelten in allen Mitglied-
staaten. 

EN 341 Abseilgeräte
EN 353-1 Mitlaufende Auffanggeräte an fester Führung
EN 353-2 Mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
EN 354 Verbindungsmittel
EN 355 Falldämpfer
EN 358 Gurte und Halteseile für die Arbeiterpositionierung
EN 360 Höhensicherungsgeräte
EN 361 Ganzkörper-Auffanggurte
EN 362 Verbinder
EN 363 Absturzsicherungssysteme
EN 364 Prüfmethoden
EN 365 Allgemeine Anforderungen an Unterweisungen für Ein-

satz, Wartung, periodische Untersuchung, Reparatur, 
Beschriftung und Verpackung

EN 795 Anschlageinrichtungen. Anforderungen und Prüfverfah-
ren einschließlich Einteilung in Klassen

EN 813 Sitzgurte
EN 1496 Rettungshubeinrichtungen
EN 1497 Rettungsgurte (Rettungsausrüstung)
EN 1498 Rettungsschlaufen
EN 1891 Halbdynamische Seile

Europäische Richtlinien und Absturzsicherung.

Zwei wichtige Richtlinien beziehen sich auf persönliche Schutzausrü-
stung (PSA*): Richtlinie 89/686/EWG, welche die Bedingungen für die
Vermarktung von PSA und ihre freie Zirkulation innerhalb der Europäi-
schen Union zusammenfasst, und die spezifischere Richtlinie
89/656/EWG, welche die Mindestvorschriften hinsichtlich Gesundheit
und Einsatz von PSA durch Arbeiter darlegt, die sich in der Höhe be-
wegen.

• Richtlinie 89/686/EWG über personliche Schutzausrüstung

Diese Richtlinie befasst sich hauptsächlich mit der Produktherstellung.
Sie schreibt die Bedingungen vor, unter denen die Produkte in Verkehr
gebracht werden dürfen, wie sie in den Mitgliedstaaten eingesetzt wer-
den dürfen und ihre freie Zirkulation innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft. Diese Richtlinie legt allgemeine Regeln hinsichtlich des Designs
fest und definiert das Zertifizierungsverfahren für die Ausrüstung, das
von der Risikokategorie abhängt (je größer das Risiko, desto strenger
das Zertifizierungsverfahren):

• Kategorie I - Geringfügige Risiken
• Kategorie II - Verletzungsrisiko (EGBaumusterprüfung ist vorgeschrieben)
• Kategorie III - Tödliche Gefahren (EGBaumusterprüfung ist vorge-
schrieben, und während der Produktion muss die ISO-9000- Richtlinie
eingehalten werden)

PSA, die zum Schutz von Arbeitern vor den mit einem Absturz verbunde-
nen Risiken entwickelt wird, gehören Kategorie III an: Schutz vor töd-
lichen Gefahren oder irreversiblen Gesundheitsschäden, bei denen man
davon ausgeht, dass der Benutzer die unmittelbare Wirkung nicht recht-
zeitig
erkennen kann.

• Richtlinie 89/656/EWG beschreibt den Einsatz von PSA bei der Arbeit

Diese Richtlinie beschreibt die korrekten Einsatzbedingungen für PSA
und ihre Rolle bei der Verbesserung der Gesundheits- und Sicherheits-
bedingungen am Arbeitsplatz. 

Wie in dieser Richtlinie gennant, wird mit PSA bezeichnet: „... jede Aus-
rüstung, die dazu bestimmt ist, vom Arbeiter benutzt oder getragen zu
werden, um sich gegen ein Risiko oder gegen Risiken zu schützen, die
seine Sicherheit oder seine Gesundheit bei der Arbeit beeinträchtigen
könnten...“ 

Hiervon ausgehend erinnert die Richtlinie daran, dass von dem Moment
an, an dem die Risiken für Gesundheit und Sicherheit bekannt sind, der
Eliminierung des Risikos durch kollektive technische Schutzmittel oder
durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen, Methoden oder Verfahren
Vorrang zu geben ist. 

PSA sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn das erforderliche
Schutzniveau nicht durch eine dieser Methoden oder als Element kollek-
tiver Schutzmittel erreicht werden kann.

Die Richtlinie betont, dass:
- alle Komponenten der PSA die geltenden Vorschriften wie die Richtli-

nie 89/686/EWG einhalten müssen,
- sämtliche bereitgestellte PSA dem Träger passen und gemäß den An-

weisungen des Herstellers für die durchzuführende Aufgabe geeignet
sein muss,

- im Fall mehrerer Risikofaktoren, die das gleichzeitige Tragen mehrerer
persönlicher Schutzausrüstungen erfordern, diese Ausrüstungen mit-
einander kompatibel sein müssen,

- die Ausrüstungskomponenten einer PSA soweit möglich für den per-
sönlichen Gebrauch bestimmt sind. 

Gemäß der Richtlinie muss der Arbeitgeber also:
- eine Studie zur Risikobeurteilung durchführen,
- die Eigenschaften der Ausrüstung definieren, die zum Schutz sei-

ner Angestellten erforderlich sind,
- seinen Arbeitnehmern eine den gesetzlichen Vorschriften entspre-

chende PSA kostenlos zur Verfügung stellen,
- regelmäßige Prüfungen der Ausrüstung vornehmen und deren Er-

gebnisse auf den ID-Karten des Produkts vermerken,
- Belege über die Beurteilungen und die Gründe festhalten, die den

Einsatz eines bestimmten Typs von PSA rechtfertigen. 

*Definition von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA)
Als PSA wird jede Vorrichtung oder jedes Mittel bezeichnet, das von 
einer Person zum Zweck des eigenen Schutzes vor Gefahren, die ihre
Gesundheit oder Sicherheit beeinträchtigen könnten, getragen oder 
gehalten wird.

www.carlstahl.de82

Vorschriften und Normen



Notizen
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Carl Stahl GmbH
Tobelstraße 2
73079 Süßen
Tel. (07162) 4007-3055
Fax (07162) 4007-8810
E-Mail: helmut.schaefer@carlstahl.com

Zentrale
Produktmanagement
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Die Standorte in Deutschland

Carl Stahl GmbH Velten
Niederlassung Berlin
Kanalstraße 72-74
12357 Berlin
Tel.: (030) 538988-0
Fax: (030) 538988-88
E-Mail: berlin@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Jahnstraße 117
40215 Düsseldorf
Tel.: (0211) 333080
Fax: (0211) 333543
E-Mail: duesseldorf@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH Dresden
Rothhäuserstraße 9
01219 Dresden
Tel.: (0351) 87687-0
Fax: (0351) 87687-22
E-Mail: dresden@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH & Co. KG Frankfurt
Borsigallee 14
60388 Frankfurt/Main
Tel.: (069) 42 09 95-0
Fax: (069) 42 09 95-40
E-Mail: frankfurt@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Niederlassung Hamburg
Borstelmannsweg 109-115
20537 Hamburg
Tel.: (040) 298 12 64-70
Fax: (040) 298 12 64-79
E-Mail: hamburg@carlstahl.com

Carl Stahl Nordgreif GmbH
Achter de Weiden  12
22869 Schenefeld/Hamburg
Tel.: (040) 736074-0
Fax: (040) 736074-22
E-Mail: nordgreif@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH Dresden
Niederlassung Leipzig
Rackwitzerstraße 20–22
04347 Leipzig
Tel.: (0341) 23 40 94-0
Fax: (0341) 23 40 94-22
E-Mail: leipzig@carlstahl.com

Berlin

Düsseldorf

Dresden

Frankfurt/Main

Hamburg

Leipzig

Singen

Stuttgart

Süßen

Velten

Wunstorf

Carl Stahl GmbH
Handelsstraße 6a
19061 Schwerin
Tel.: (0385) 64 48 40
Fax: (0385) 61 20 52
E-Mail: schwerin@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Josef-Schüttler-Str. 11
78224 Singen/Hohentwiel
Tel.: (07731) 8200-0
Fax: (07731) 8200-50
E-Mail: singen@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Dreifelderstraße 11
70599 Stuttgart
Tel.: (0711) 16772-0
Fax: (0711) 16772-24
E-Mail: stuttgart@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Tobelstraße 2
73079 Süßen
Tel.: (07162) 4007-1000
Fax: (07162) 4007-8810
E-Mail: carlstahl@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH Velten
Am Jägerberg 4
16727 Velten
Tel.: (03304) 3965-0
Fax: (03304) 3965-30
E-Mail: velten@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Niederlassung Wunstorf
Hagenburger Str. 8b
31515 Wunstorf
Tel.: (0 50 31) 96 09-0
Fax: (0 50 31) 96 09-22
E-Mail: hannover@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH & Co. KG
Friedrich-Bergius-Ring 38
97076 Würzburg
Tel.: (0931) 2 78 83-0
Fax: (0931) 2 78 83-20
E-Mail: wuerzburg@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH & Co. KG Frankfurt
Niederlassung Mannheim
Max-Born-Str. 9
68169 Mannheim
Tel.: (0621) 17 82 78-6
Fax: (0621) 17 82 78-70
E-Mail: mannheim@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH München
Daglfinger Straße 67–69
81929 München
Tel.: (089) 939445-0
Fax: (089) 939445-45
E-Mail: muenchen@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH & Co. KG Neckarsulm
Im Klauenfuß 11
74172 Neckarsulm
Tel.: (07132) 9757-0
Fax: (07132) 9757-97
E-Mail: neckarsulm@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH Nürnberg
Sieboldstraße 11
90411 Nürnberg
Tel.: (0911) 95597911
Fax: (0911) 95597929
E-Mail: nuernberg@carlstahl.com

Leonhard Seyboth GmbH
Budapester Str. 2a
93055 Regensburg
Tel.: (0941) 79 31 04
Fax: (0941) 79 17 58
E-Mail: info@seyboth-gmbh.de

Carl Stahl GmbH
Buchenstraße 4
08468 Reichenbach/Vogtland
Tel.: (03765) 78 29-0
Fax: (03765) 78 29-20
E-Mail: reichenbach@carlstahl.com

Carl Stahl GmbH
Küstriner Straße 8 e
66121 Saarbrücken
Tel.: (06 81) 8 30 47 66
Fax: (06 81) 8 30 49 90
E-Mail: saarbruecken@carlstahl.com

SchwerinMannheim

München

Neckarsulm

Nürnberg

Regensburg

Reichenbach/Vogtland

Saarbrücken Würzburg


